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Japan erfreut sich in Deutschland und Europa wachsender Beliebtheit. Dabei weiß kaum jemand 

um die alten Verbindungen. Über eine erfolgreiche Vergangenheit und hoffnungsvolle Zukunft 
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Die deutsch-japanischen Beziehungen haben eine lange 

Geschichte mit Licht und Schatten. Bereits vor der Öffnung 

Japans Mitte des 19. Jahrhunderts nach der selbst gewählten 

Isolation berichteten Engelbert Kaempfer (1651–1716) und 

Philipp Franz von Siebold (1796–1866) durch ihre wissen-

schaftlichen Schriften über Japan. 1861 wurden durch  

einen (ungleichen) Handels- und Freundschaftsvertrag 

zwischen Japan und Deutschland offizielle Beziehungen 

aufgenommen. Da die Modernisierung in beiden Ländern 

etwa zur gleichen Zeit begann (Japan 1868, Deutschland 

1871), war Deutschland für Japan ein gutes Vergleichsmodell 

für den westlichen Modernisierungsprozess. Dies führte 

dazu, dass viele wichtige Bereiche wie Recht, Medizin, 

Militär und Ingenieurwesen, aber auch viele wissenschaft-

liche und kulturelle Bereiche wie Philosophie, Literatur, 

Sprache und Musik stark von Deutschland beeinflusst 

wurden und zahlreiche Experten aus Deutschland nach 

Japan eingeladen wurden. 

GEISTIGER AUSTAUSCH

Nicht nur viele deutsche Experten sind nach Japan ge-

kommen, sondern auch viele Japaner haben in Deutschland 

studiert und geforscht. In verschiedenen Bereichen  

der Wissenschaft leisteten japanische Wissenschaftler 

bemerkenswerte Beiträge wie Kitasato Shibasaburô in der 

Tetanus-Forschung (1890). Der spätere oberste Militärarzt 

und bedeutende Schriftsteller Mori Ôgai (1862–1922) forsch-

te in Berlin, Leipzig und München bei Robert Koch unter 

anderem auf dem Gebiet der Hygiene und fertigte neben 

dieser Tätigkeit zahlreiche literarische Übersetzungen an 

(etwa Goethes Faust) und öffnete den Japanern damit einen 

Zugang zur deutschen Kultur. In einer Debatte im Jahr 1886 

mit dem Geologen Edmund Naumann, der als Experte 

lange in Japan war und der einen herabsetzenden Artikel 

über Japan schrieb und die Japaner vor einer kritiklosen 

Übernahme der europäischen Zivilisation warnte, recht-

fertigte Ôgai die Europäisierung mit dem Hinweis auf die 

Überlegenheit der europäischen Kultur. Japan gilt als eine 

Nation, die eine eigene Modernisierung vollzogen hat in 

Balance zwischen der Verwestlichung und der eigenen 

Tradition. Und deshalb – so kann man aus heutiger Sicht 

sagen – gehört Japan zu den ganz wenigen nicht westlichen 

Ländern, die nie von den Europäern kolonialisiert wurden. 

Die deutsch-japanischen Beziehungen waren nicht 

nur eine einseitige Beziehung, in der Deutschland immer >>

GALERIE 

BUCHKUNST BERLIN

Die Galerie präsentiert klas-

sische und zeitgenössische 

Positionen der Fotografie 

und fotobasierender Kunst. 

Die 2021 von Ana Druga und 

Thomas Gust gegründete 

Galerie organisiert vier bis 

sechs Ausstellungen pro 

Jahr. Die Publikation 

 künstlerischer Fotobücher 

ist Teil ihrer DNA. 2018  

wurde dafür der Fotobuch-

verlag „Buchkunst Berlin“ 

gegründet. Auf den  

folgenden Seiten finden  

Sie fünf Empfehlungen  

zu Japan-Bildbänden von 
Thomas Gust.

*  Die Kalligrafie-Künstlerin Petra Hinterthür lebte  

zweieinhalb Jahre in Tokio und zehn Jahre in Hongkong. 

Seit 1979 praktiziert sie die Kunst der chinesisch-

japanischen Kalligrafie. Hier und auf den folgenden  

Seiten  finden Sie Kostproben ihres Könnens.
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ARTIKEL 1 (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. (2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und 
unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. (3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, 
vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. ARTIKEL 2 (1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt 
und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. (2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. (2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese 
Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. ARTIKEL 3 (1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. (2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. (3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. (3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner 
Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner 
Behinderung benachteiligt werden. ARTIKEL 4ARTIKEL 4 (1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. (2) Die ungestörte  (1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. (2) Die ungestörte 
Religionsausübung wird gewährleistet. (3) Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Religionsausübung wird gewährleistet. (3) Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. ARTIKEL 5 (1) Jeder hat das 
Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der 
Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. (2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. (2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen 
Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. (3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. (3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur 
Verfassung. ARTIKEL 6 (1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. (2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die  (1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. (2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die 
zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. (3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von der zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. (3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von der 
Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen. (4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen. (4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die 
Fürsorge der Gemeinschaft. (5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu Fürsorge der Gemeinschaft. (5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu 
schaffen wie den ehelichen Kindern. ARTIKEL 7
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 (1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. (2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am  (1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. (2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am 
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 (1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. (2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am 

MAGAZIN FÜR DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICHReligionsunterricht zu bestimmen. (3) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Religionsunterricht zu bestimmen. (3) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen MAGAZIN FÜR DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICHReligionsunterricht zu bestimmen. (3) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen MAGAZIN FÜR DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH
Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, ReligionsunAufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsun-
terricht zu erteilen. (4) Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet. Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates und unterstehen 
den Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den 
öffentlichen Schulen zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche und 
rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist. (5) Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Unterrichtsverwaltung ein besonderes pädagogisches Interesse anerkennt 
oder, auf Antrag von Erziehungsberechtigten, wenn sie als Gemeinschaftsschule, als Bekenntnis- oder Weltanschauungsschule errichtet werden soll und eine öffentliche Volksschule dieser Art in der 
Gemeinde nicht besteht. (6) Vorschulen bleiben aufgehoben. ARTIKEL 8 (1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. (2) Für 
Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden. ARTIKEL 9 (1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften 
zu bilden. (2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverstän-
digung richten, sind verboten. (3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. 
Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Abs. 2 und 3, Artikel 87a Abs. 4 
und Artikel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 geführt werden. 
ARTIKEL 10 (1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich. (2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes angeordnet werden. Dient die Beschrän-
kung dem Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder des Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder eines Landes, so kann das Gesetz bestimmen, daß sie dem Betroffenen 
nicht mitgeteilt wird und daß an die Stelle des Rechtsweges die Nachprüfung durch von der Volksvertretung bestellte Organe und Hilfsorgane tritt. 
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gigkeit im ganzen Bundesgebiet. (2) Dieses Recht darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes und nur für die Fälle eingeschränkt werden, in denen eine ausreichende Lebensgrundlage nicht 
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ordnung des Bundes oder eines Landes, zur Bekämpfung von Seuchengefahr, Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen, zum Schutze der Jugend vor Verwahrlosung oder um 75ordnung des Bundes oder eines Landes, zur Bekämpfung von Seuchengefahr, Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen, zum Schutze der Jugend vor Verwahrlosung oder um 75strafbaren Handlungen vorzubeugen, erforderlich ist.75strafbaren Handlungen vorzubeugen, erforderlich ist.7575 ARTIKEL 1275 (1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch 75 (1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch 75Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden. (2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen allgemeinen, für alle gleichen 75Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden. (2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen allgemeinen, für alle gleichen 75öffentlichen Dienstleistungspflicht. (3) Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig.75öffentlichen Dienstleistungspflicht. (3) Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig.7575 ARTIKEL 12A75 (1) Männer können vom vollendeten achtzehnten Lebens75 (1) Männer können vom vollendeten achtzehnten Lebens75 -
jahr an zum Dienst in den Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden. (2) Wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, kann 75jahr an zum Dienst in den Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden. (2) Wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, kann 75zu einem Ersatzdienst verpflichtet werden. Die Dauer des Ersatzdienstes darf die Dauer des Wehrdienstes nicht übersteigen. Das Nähere regelt ein Gesetz, das die Freiheit der Gewissensentscheidung 75zu einem Ersatzdienst verpflichtet werden. Die Dauer des Ersatzdienstes darf die Dauer des Wehrdienstes nicht übersteigen. Das Nähere regelt ein Gesetz, das die Freiheit der Gewissensentscheidung 75nicht beeinträchtigen darf und auch eine Möglichkeit des Ersatzdienstes vorsehen muß, die in keinem Zusammenhang mit den Verbänden der Streitkräfte und des Bundesgrenzschutzes steht. 75nicht beeinträchtigen darf und auch eine Möglichkeit des Ersatzdienstes vorsehen muß, die in keinem Zusammenhang mit den Verbänden der Streitkräfte und des Bundesgrenzschutzes steht. 75(3) Wehrpflichtige, die nicht zu einem Dienst nach Absatz 1 oder 2 herangezogen sind, können im Verteidigungsfalle durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zu zivilen Dienstleistungen für Zwecke 75(3) Wehrpflichtige, die nicht zu einem Dienst nach Absatz 1 oder 2 herangezogen sind, können im Verteidigungsfalle durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zu zivilen Dienstleistungen für Zwecke 75der Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung in Arbeitsverhältnisse verpflichtet werden; Verpflichtungen in öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse sind nur zur Wahrnehmung 75der Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung in Arbeitsverhältnisse verpflichtet werden; Verpflichtungen in öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse sind nur zur Wahrnehmung 75polizeilicher Aufgaben oder solcher hoheitlichen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung, die nur in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis erfüllt werden können, zulässig. Arbeitsverhältnisse 75polizeilicher Aufgaben oder solcher hoheitlichen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung, die nur in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis erfüllt werden können, zulässig. Arbeitsverhältnisse 75nach Satz 1 können bei den Streitkräften, im Bereich ihrer Versorgung sowie bei der öffentlichen Verwaltung begründet werden; Verpflichtungen in Arbeitsverhältnisse im Bereiche der Versorgung 75nach Satz 1 können bei den Streitkräften, im Bereich ihrer Versorgung sowie bei der öffentlichen Verwaltung begründet werden; Verpflichtungen in Arbeitsverhältnisse im Bereiche der Versorgung 75der Zivilbevölkerung sind nur zulässig, um ihren lebensnotwendigen Bedarf zu decken oder ihren Schutz sicherzustellen. (4) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an zivilen Dienstleistungen im 75der Zivilbevölkerung sind nur zulässig, um ihren lebensnotwendigen Bedarf zu decken oder ihren Schutz sicherzustellen. (4) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an zivilen Dienstleistungen im 75zivilen Sanitäts- und Heilwesen sowie in der ortsfesten militärischen Lazarettorganisation nicht auf freiwilliger Grundlage gedeckt werden, so können Frauen vom vollendeten achtzehnten bis zum 75zivilen Sanitäts- und Heilwesen sowie in der ortsfesten militärischen Lazarettorganisation nicht auf freiwilliger Grundlage gedeckt werden, so können Frauen vom vollendeten achtzehnten bis zum 75vollendeten fünfundfünfzigsten Lebensjahr durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zu derartigen Dienstleistungen herangezogen werden. Sie dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe 75vollendeten fünfundfünfzigsten Lebensjahr durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zu derartigen Dienstleistungen herangezogen werden. Sie dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe 75verpflichtet werden. (5) Für die Zeit vor dem Verteidigungsfalle können Verpflichtungen nach Absatz 3 nur nach Maßgabe des Artikels 80a Abs. 1 begründet werden. Zur Vorbereitung auf Dienstleis75verpflichtet werden. (5) Für die Zeit vor dem Verteidigungsfalle können Verpflichtungen nach Absatz 3 nur nach Maßgabe des Artikels 80a Abs. 1 begründet werden. Zur Vorbereitung auf Dienstleis75 -
tungen nach Absatz 3, für die besondere Kenntnisse oder Fertigkeiten erforderlich sind, kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen zur Pflicht 75tungen nach Absatz 3, für die besondere Kenntnisse oder Fertigkeiten erforderlich sind, kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen zur Pflicht 75gemacht werden. Satz 1 findet insoweit keine Anwendung. (6) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an Arbeitskräften für die in Absatz 3 Satz 2 genannten Bereiche auf freiwilliger Grundlage nicht 75gemacht werden. Satz 1 findet insoweit keine Anwendung. (6) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an Arbeitskräften für die in Absatz 3 Satz 2 genannten Bereiche auf freiwilliger Grundlage nicht 75gedeckt werden, so kann zur Sicherung dieses Bedarfs die Freiheit der Deutschen, die Ausübung eines Berufs oder den Arbeitsplatz aufzugeben, durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes einge75gedeckt werden, so kann zur Sicherung dieses Bedarfs die Freiheit der Deutschen, die Ausübung eines Berufs oder den Arbeitsplatz aufzugeben, durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes einge75 -
schränkt werden. Vor Eintritt des Verteidigungsfalles gilt Absatz 5 Satz 1 entsprechend.75schränkt werden. Vor Eintritt des Verteidigungsfalles gilt Absatz 5 Satz 1 entsprechend.7575 ARTIKEL 13 75(1) Die Wohnung ist unverletzlich. (2) Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr 75(1) Die Wohnung ist unverletzlich. (2) Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr 75im Verzuge auch durch die in den Gesetzen vorgesehenen anderen Organe angeordnet und nur in der dort vorgeschriebenen Form durchgeführt werden. (3) Begründen bestimmte Tatsachen den 75im Verzuge auch durch die in den Gesetzen vorgesehenen anderen Organe angeordnet und nur in der dort vorgeschriebenen Form durchgeführt werden. (3) Begründen bestimmte Tatsachen den 75Verdacht, daß jemand eine durch Gesetz einzeln bestimmte besonders schwere Straftat begangen hat, so dürfen zur Verfolgung der Tat auf Grund richterlicher Anordnung technische Mittel zur 75Verdacht, daß jemand eine durch Gesetz einzeln bestimmte besonders schwere Straftat begangen hat, so dürfen zur Verfolgung der Tat auf Grund richterlicher Anordnung technische Mittel zur 75akustischen Überwachung von Wohnungen, in denen der Beschuldigte sich vermutlich aufhält, eingesetzt werden, wenn die Erforschung des Sachverhalts auf andere Weise unverhältnismäßig 75akustischen Überwachung von Wohnungen, in denen der Beschuldigte sich vermutlich aufhält, eingesetzt werden, wenn die Erforschung des Sachverhalts auf andere Weise unverhältnismäßig 75erschwert oder aussichtslos wäre. Die Maßnahme ist zu befristen. Die Anordnung erfolgt durch einen mit drei Richtern besetzten Spruchkörper. Bei Gefahr im Verzuge kann sie auch durch einen 75erschwert oder aussichtslos wäre. Die Maßnahme ist zu befristen. Die Anordnung erfolgt durch einen mit drei Richtern besetzten Spruchkörper. Bei Gefahr im Verzuge kann sie auch durch einen 75einzelnen Richter getroffen werden. (4) Zur Abwehr dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit, insbesondere einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr, dürfen technische Mittel zur 75einzelnen Richter getroffen werden. (4) Zur Abwehr dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit, insbesondere einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr, dürfen technische Mittel zur 75Überwachung von Wohnungen nur auf Grund richterlicher Anordnung eingesetzt werden. Bei Gefahr im Verzuge kann die Maßnahme auch durch eine andere gesetzlich bestimmte Stelle angeordnet 75Überwachung von Wohnungen nur auf Grund richterlicher Anordnung eingesetzt werden. Bei Gefahr im Verzuge kann die Maßnahme auch durch eine andere gesetzlich bestimmte Stelle angeordnet 75werden; eine richterliche Entscheidung ist unverzüglich nachzuholen. (5) Sind technische Mittel ausschließlich zum Schutze der bei einem Einsatz in Wohnungen tätigen Personen vorgesehen, kann 75werden; eine richterliche Entscheidung ist unverzüglich nachzuholen. (5) Sind technische Mittel ausschließlich zum Schutze der bei einem Einsatz in Wohnungen tätigen Personen vorgesehen, kann 75die Maßnahme durch eine gesetzlich bestimmte Stelle angeordnet werden. Eine anderweitige Verwertung der hierbei erlangten Erkenntnisse ist nur zum Zwecke der Strafverfolgung oder der Gefah75die Maßnahme durch eine gesetzlich bestimmte Stelle angeordnet werden. Eine anderweitige Verwertung der hierbei erlangten Erkenntnisse ist nur zum Zwecke der Strafverfolgung oder der Gefah75 -
renabwehr und nur zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich festgestellt ist; bei Gefahr im Verzuge ist die richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen. (6) Die 75renabwehr und nur zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich festgestellt ist; bei Gefahr im Verzuge ist die richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen. (6) Die 75Bundesregierung unterrichtet den Bundestag jährlich über den nach Absatz 3 sowie über den im Zuständigkeitsbereich des Bundes nach Absatz 4 und, soweit richterlich überprüfungsbedürftig, 75Bundesregierung unterrichtet den Bundestag jährlich über den nach Absatz 3 sowie über den im Zuständigkeitsbereich des Bundes nach Absatz 4 und, soweit richterlich überprüfungsbedürftig, 75nach Absatz 5 erfolgten Einsatz technischer Mittel. Ein vom Bundestag gewähltes Gremium übt auf der Grundlage dieses Berichts die parlamentarische Kontrolle aus. Die Länder gewährleisten eine 75nach Absatz 5 erfolgten Einsatz technischer Mittel. Ein vom Bundestag gewähltes Gremium übt auf der Grundlage dieses Berichts die parlamentarische Kontrolle aus. Die Länder gewährleisten eine 75J
nach Absatz 5 erfolgten Einsatz technischer Mittel. Ein vom Bundestag gewähltes Gremium übt auf der Grundlage dieses Berichts die parlamentarische Kontrolle aus. Die Länder gewährleisten eine 
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Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt 
J
Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt 
J g
Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt 

g
Artikel 14 Abs. 3 Satz 3 und 4 entsprechend.

J
Artikel 14 Abs. 3 Satz 3 und 4 entsprechend.

J
 ARTIKEL 16 (1) Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Der Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur auf Grund eines Gesetzes und 

g
 (1) Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Der Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur auf Grund eines Gesetzes und 

g
gegen den Willen des Betroffenen nur dann eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird. (2) Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Durch Gesetz kann eine abweiWIE BELASTBAR gegen den Willen des Betroffenen nur dann eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird. (2) Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Durch Gesetz kann eine abweiWIE BELASTBAR -
chende Regelung für Auslieferungen an einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einen internationalen Gerichtshof getroffen werden, soweit rechtsstaatliche Grundsätze gewahrt sind. WIE BELASTBAR chende Regelung für Auslieferungen an einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einen internationalen Gerichtshof getroffen werden, soweit rechtsstaatliche Grundsätze gewahrt sind. WIE BELASTBAR 
ARTIKEL 16A (1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. (2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder aus einem anderen Drittstaat 
einreist, in dem die Anwendung des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist. Die Staaten IST UNSERE einreist, in dem die Anwendung des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist. Die Staaten IST UNSERE außerhalb der Europäischen Gemeinschaften, auf die die Voraussetzungen des Satzes 1 zutreffen, werden durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, bestimmt. In den Fällen des IST UNSERE außerhalb der Europäischen Gemeinschaften, auf die die Voraussetzungen des Satzes 1 zutreffen, werden durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, bestimmt. In den Fällen des IST UNSERE 
Satzes 1 können aufenthaltsbeendende Maßnahmen unabhängig von einem hiergegen eingelegten Rechtsbehelf vollzogen werden. (3) Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 
können Staaten bestimmt werden, bei denen auf Grund der Rechtslage, der Rechtsanwendung und der allgemeinen politischen Verhältnisse gewährleistet erscheint, daß dort weder politische VerDEMOKRATIE?können Staaten bestimmt werden, bei denen auf Grund der Rechtslage, der Rechtsanwendung und der allgemeinen politischen Verhältnisse gewährleistet erscheint, daß dort weder politische VerDEMOKRATIE? -
folgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet. Es wird vermutet, daß ein Ausländer aus einem solchen Staat nicht verfolgt wird, solange er nicht Tatsachen DEMOKRATIE?folgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet. Es wird vermutet, daß ein Ausländer aus einem solchen Staat nicht verfolgt wird, solange er nicht Tatsachen DEMOKRATIE?
vorträgt, die die Annahme begründen, daß er entgegen dieser Vermutung politisch verfolgt wird. (4) Die Vollziehung aufenthaltsbeendender Maßnahmen wird in den Fällen des Absatzes 3 und in 
anderen Fällen, die offensichtlich unbegründet sind oder als offensichtlich unbegründet gelten, durch das Gericht nur ausgesetzt, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Maßnahme 
bestehen; der Prüfungsumfang kann eingeschränkt werden und verspätetes Vorbringen unberücksichtigt bleiben. Das Nähere ist durch Gesetz zu bestimmen. (5) Die Absätze 1 bis 4 stehen völker-
rechtlichen Verträgen von Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften untereinander und mit dritten Staaten nicht entgegen, die unter Beachtung der Verpflichtungen aus dem Abkommen 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, deren Anwendung in den Vertragsstaaten sichergestellt sein muß, Zuständig-
keitsregelungen für die Prüfung von Asylbegehren einschließlich der gegenseitigen Anerkennung von Asylentscheidungen treffen. ARTIKEL 17 Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemein-
schaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden. ARTIKEL 17A (1) Gesetze über Wehrdienst und Ersatzdienst können 
bestimmen, daß für die Angehörigen der Streitkräfte und des Ersatzdienstes während der Zeit des Wehr- oder Ersatzdienstes das Grundrecht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern 
und zu verbreiten (Artikel 5 Abs. 1 Satz 1 erster Halbsatz), das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Artikel 8) und das Petitionsrecht (Artikel 17), soweit es das Recht gewährt, Bitten oder Beschwerden 
in Gemeinschaft mit anderen vorzubringen, eingeschränkt werden. (2) Gesetze, die der Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung dienen, können bestimmen, daß die Grundrechte 
der Freizügigkeit (Artikel 11) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13) eingeschränkt werden. ARTIKEL 18 Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit (Artikel 5 
Abs. 1), die Lehrfreiheit (Artikel 5 Abs. 3), die Versammlungsfreiheit (Artikel 8), die Vereinigungsfreiheit (Artikel 9), das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10), das Eigentum (Artikel 14) 
oder das Asylrecht (Artikel 16a) zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung mißbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das 
Bundesverfassungsgericht ausgesprochen. ARTIKEL 19 (1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, muß das Gesetz 
allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten. Außerdem muß das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen. (2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt 
angetastet werden. (3) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind. (4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in 
seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.
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Magazin für Deutschland und Österreich 
• Print • Digital • Audio • Video • Social Media 
• rotarische Produkte • ganz nah an 
unseren rotarischen Mitgliedern

Unsere anspruchsvolle 
Leserschaft und 

Ihre passgenaue Werbung – 
ein perfektes Match!

Japan erfreut sich in Deutschland und Europa wachsender Beliebtheit. Dabei weiß kaum jemand 

um die alten Verbindungen. Über eine erfolgreiche Vergangenheit und hoffnungsvolle Zukunft 

rotary magazin april 2025

Die deutsch-japanischen Beziehungen waren nicht 

nur eine einseitige Beziehung, in der Deutschland immer 

Japan erfreut sich in Deutschland und Europa wachsender Beliebtheit. Dabei weiß kaum jemand 

um die alten Verbindungen. Über eine erfolgreiche Vergangenheit und hoffnungsvolle Zukunft 
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Den Ruhestand  
clever planen
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Den Batzen Geld auf dem Tages- oder Festgeldkonto zu belassen, wäre alles andere als vermögens-erhaltend, denn die Inflation würde das Vermögen schneller verzehren als einem lieb ist. In eine fremd-vermietete Immobilie zu investieren, grenzt die Flexibilität enorm ein und fordert auch zeitlichen sowie finanziellen Aufwand, den man im Alter nicht mehr haben möchte.Best Agern werden gerne „sichere“ Versicherungslösungen in Form einer Sofort-Rente empfohlen. Die garantierte,  lebenslange Rente und die sichere Verzinsung der Ver-sicherungsgesellschaft sind schlagende Argumente. Doch hohe Abschluss- und Verwaltungskosten schmälern oft die Rendi-te und somit auch die Rentenzahlung enorm. Diese Lösung  ist in der Regel sehr unflexibel, und die Einschränkungen  für die Hinterbliebenen sind oft nachteilig. Dagegen behält man mit einem maßgeschneiderten Portfolio und der richtigen Entnahme strategie sein Vermögen in den eigenen Händen. Wie das geht, möchte ich in diesem Beitrag erläutern.
Lebensabschnitt mit vielen Fragen
Die „Entspar-Phase“ des Vermögens stellt einen kritischen Abschnitt im Leben eines Best Agers dar. Während dieser Phase steht die Frage im Vordergrund, wie das mühsam angesammelte Vermögen nachhaltig genutzt werden kann, um den Lebens-standard zu sichern. Dabei hat man zahlreiche Gedanken und Bedenken, die die eigenen Entscheidungen beeinflussen können. Die zentrale Frage lautet in der Regel: Reicht das Ver-mögen für den Rest meines Lebens aus? Eine Entnahmestrategie berücksichtigt individuelle Bedürfnisse, Marktschwankungen und steuerliche Rahmenbedingungen. Nur wer seine finan-ziellen Reserven intelligent plant, kann spätere Engpässe ver-meiden und das Erbe für nachfolgende Generationen bewahren.Die wachsende Lebenserwartung erhöht die Dauer der Auszahlungsphase deutlich. Immer mehr Best Ager müssen ihr Vermögen nicht nur zehn, sondern 20 und mehr Jahre strecken. Gleichzeitig variieren Ausgaben im Alter stärker als in der Ansparphase, etwa durch Gesundheits- oder  Reisekosten. Eine Entnahmestrategie muss daher variable  Belastungen antizipieren und Liquiditätsempfehlungen aus-sprechen. Zu eng kalkulierte Entnahmen bergen das Risiko, frühzeitig an Reserven zu gelangen. Andererseits kann zu konservatives Verhalten zu geringer Lebensqualität führen.Anders als in der Ansparphase treten im Ruhestand neue Risiken in den Vordergrund: Marktvolatilität, Inflation 
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Wer jahr zehnte lang spart, trägt bis zum Ruhestandsbeginn oft ein nettes  Sümm chen zusammen. Bei dem einen oder anderen kommt vielleicht auch noch eine  Erbschaft dazu. So ist das Spar konto oder das Wert papierdepot  vieler Menschen vor dem Ruhestand ordentlich gefüllt. Aber wie nutzen sie  dieses Geld am sinn vollsten für die bevor stehenden Jahre?  
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magazin

Rotary ist eine weltweite Serviceorganisation mit mehr als 
1,2 Millionen Mitgliedern in über 200 Ländern der Welt. Rotary setzt 
sich für humanitäre Projekte, den internationalen Austausch und die 
Förderung von Frieden und Völkerverständigung ein.

Das Rotary Magazin zählt zu den führenden Hintergrund magazinen 
im deutschsprachigen Raum. Es steht für  hochwertigen journalistischen 
Inhalt aus eigenständiger  Perspektive. Ein zeitloses Layout unterstreicht 
den Charakter eines einzigartigen Magazins mit exklusivem Inhalt. 

Ein perfektes Umfeld für Marken mit Anspruch:
Das Rotary Magazin erreicht Top-Entscheider und Multiplikatoren aus 
Wirtschaft und Gesellschaft – eine Premium-Leserschaft mit höchsten 
Ansprüchen an journalistische und ästhetische Qualität in Wort und Bild. 
International ausgerichtet und daher „open minded“, bietet das Rotary 
Magazin Monat für Monat einen unverwechselbaren Themen mix aus 
rotarischen Schwerpunkten und gesellschafts relevantem Lesesto� . 

Das Rotary Magazin greift spannende Entwicklungen unserer Zeit 
in anspruchsvollen Geschichten auf. Mit Spezialthemen wie Kulturfest-
spielen und Finanzen bietet das Magazin eine große Themenvielfalt.

Das Rotary Magazin schlägt für Sie die Brücke zu einer exklusiven 
Leserschaft: kaufkraftstarke Meinungsführer mit sozialem Engagement.

Gute Gründe 
für Ihre Werbung

Hohes journalistisches 
 Niveau, mit dem Anspruch 
einer Publikumszeitschrift

  Die Zielgruppe besteht aus 
Entscheidern in Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft. 
Sie verfügt über eine hohe 
Kaufkraft, ist international 
ausgerichtet, daher „open 
minded“, aber dennoch mit 
sozialem Anspruch.

  Hohe Reichweite und keine 
Streuverluste. Das Magazin 
wird personalisiert zugestellt.

Rotary Magazin Auflagenent-
wicklung im Abo 
seit 2015

+10 % 

leser-profil

Bei den Lesern des Rotary Magazins handelt es sich um hochkarätige, 
� nanzstarke Führungskräfte, die in ein� ussreichen und einkommens-
starken Netzwerken zu Hause sind. Sie haben eine starke Persön-
lichkeit und ein großes Informations bedürfnis. 

Als überdurchschnittlich gebildete Premiumleser verbindet sie ein 
großes gesellschaftliches Interesse, eine gehobene Lebensart, ein 
starkes Markenbewusstsein sowie die Auf geschlossenheit gegenüber 
allem Neuen. 

Laut Marktforschung* interessieren sich Leser des Rotary Magazins 
besonders für Politik, Kultur, Finanzen, Kommunikationstechnologie, 
Gesundheit & Medizin, Reisen, Kunst und Musik. Sie sind bereit, für 
hervorragende Qualität mehr Geld auszugeben. 

Planungssicherheit durch 100 % Abo-Anteil: Frei von Streuverlusten 
geht das Rotary Magazin Monat für Monat im Einzel-Postversand 
an die Privatadressen der deutschen und österreichischen Rotarier – 
wahlweise oder zusätzlich auch als E-Paper.

Top-Entscheider

überdurchschnittlich 
gebildet, Hochschulreife

93 %*

in einer 
Führungsposition,
Entscheider

99 %*

lesen mindestens eine 
halbe Stunde in einer 

einzelnen Ausgabe des 
Rotary Magazins

60%*

* Quelle: Leserbefragung des Rotary Magazins 2017/2025, gewichtete Daten, Basis: 1.890 Teilnehmer

lesen das Rotary Magazin, 
oder blättern interessiert
durch den Inhalt 

85%*

EINKOMMEN 
> 6.000 €

38,2%*
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Monat
Erscheinungs-

termin
Anzeigen-

schluss

Druck-
vorlagen-

schluss

Beilagen-
anlieferungs-

schluss

Januar 02.01.26 02.12.25 10.12.25 12.12.25

Februar 02.02.26 02.01.26 09.01.26 12.01.26

März 02.03.26 02.02.26 10.02.26 12.02.26

April 01.04.26 02.03.26 10.03.26 12.03.26

Mai 02.05.26 01.04.26 10.04.26 13.04.26

Juni 01.06.26 04.05.26 11.05.26 12.05.26

Juli 01.07.26 01.06.26 10.06.26 12.06.26

August 01.08.26 01.07.26 10.07.26 13.07.26

September 01.09.26 03.08.26 10.08.26 12.08.26

Oktober 01.10.26 01.09.26 10.09.26 11.09.26

November 02.11.26 01.10.26 09.10.26 12.10.26

Dezember 01.12.26 02.11.26 10.11.26 12.11.26

anzeigenformate und -preise

produktionstermine 2026 

Größe Satzspiegelanzeige Anschnittsanzeige Preis
Breite Höhe Breite Höhe in Euro

2/1 390 240 420 280 17.900

1/1 176 240 210 280 9.800

U2* / U4 176 240 210 280 11.100

U3* 176 240 210 280 10.000

1/2 hoch 86 240 101 280 5.200

1/2 quer 176 120 210 140 5.200

1/3 hoch 56 240 70 280 3.700

1/3 quer 176 80 210 92 3.700

1/4 hoch 41 240 52,5 280 2.800

1/4 quer 176 60 210 70 2.800

1/6 quer 176 40 210 46 2.000

Druck: 
Rollenoff set (Inhalt) 
Off set (Umschlag)

Raster: 
70er

Beschnitt: 
Anschnittformate plus 3 mm
Beschnittzugabe umlaufend

Bindung: 
Klebebindung

*  Durch die Klebebindung werden ca. 
4 mm am Bund optisch verdeckt. Bei den 
inneren Umschlagseiten (U2, U3) mit 
wichtigen Inhalten bitte einen Abstand von 
mindestens 12 mm zum Bund einhalten.

Programme
Adobe Creative Suite

Print und Online

Bei gleichzeitiger Buchung in Print und 
Online erhalten Sie Sonderkonditionen.

Malstaff el Mengenstaff el

ab 3 × 5 % ab 3 x 5 %

ab 6 × 10 % ab 6 x 10 %

ab 9 × 12 % ab 9 x 12 %

ab 12 × 15 % ab 12 x  15 %

Verkaufte Aufl age:
68.349 (IVW III/2025)
davon E-Paper 6.573

Formatangaben:
• Alle Formate in mm.

• Alle Formatangaben in Breite x Höhe. 

•  Abweichende Sonder- und kunden-
individuelle Formate auf Anfrage.

Alle Preise jeweils zzgl. gesetzl. MwSt.
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sonderinsertionen

Beilagen
Beilagen sind der Zeitschrift lose beigefügte Drucksachen. 
Die Beilage muss zusammenhängend sein und darf maximal 
das Format 195 × 265 mm haben. Beilagenübergrößen auf Anfrage 
und mit Aufpreis möglich. Mindestformat 105 × 148 mm. 
Bei gefalzten Beilagen muss eine Seite geschlossen sein. Ihre Beilage 
kann im E-Paper gegen Aufpreis verö� entlicht werden.

Beihefter
Beihefter sind fest in die Zeitschrift eingebundene Druck sachen/
Prospekte. Geschlossenes Format maximal 210 × 280 + 4 mm Beschnitt 
rundum, 2 mm Fräsrand im Bund. Beihefter sind nur in der 
Gesamt au� age möglich. 

Beikleber
Beikleber sind Postkarten oder andere Drucksachen, die auf eine Basis-
anzeige so aufgeklebt werden, dass sie abgelöst und verwendet werden 
können. Beikleber sind nur auf einer Basisanzeige in der Gesamtau� age 
möglich. Genaue Au� agen erfragen Sie bitte bei der Auftragserteilung.

Ad-Specials 
Alle Informationen zu unseren Ad-Specials � nden Sie auf 
rotary.de/anzeigen.

Advertorials
Diese Mischform aus redaktionellem Inhalt und Anzeige lehnt sich an 
die Gestaltung des Magazins an. Sie bietet Ihnen die Möglichkeit, 
werbliche Inhalte redaktionell aufzubereiten (print und/oder online) und 
der breiten Leserschaft besonders glaubwürdig zu präsentieren. Gern 
helfen wir Ihnen auch bei der gestalterischen Umsetzung des Advertorials 
(Preis auf Anfrage).

Kleinanzeigen im „Marktplatz“
Ob private oder gewerbliche Belange, gestaltete Anzeige oder Fließtext – 
platzieren Sie Ihre passgenaue zugeschnittene Kleinanzeige in vielen 
verschiedenen Rubriken. Gern bieten wir Ihnen auch individuell 
gestaltete Anzeigen im Standardformat inklusive Foto und Logo an. 
Sprechen Sie uns gern direkt an. 

Mitgliederverzeichnis
Das Mitgliederverzeichnis der deutschen Rotary Clubs enthält 
neben einem ausführlichen Informationsteil über Rotary in Deutschland 
die kompletten Namens- und Clubregister für die deutschen Distrikte. 
Das Verzeichnis wird Jahr für Jahr exklusiv an Mitglieder der deutschen 
Rotary Clubs übergeben. Buchbar sind die Umschlagseiten, Innenseiten 
und Einhefter.

Erscheinungsweise: jährlich im Juli

Beilagenpreise 
1. für die Inlandsau� age:
bis zu 25 g je weitere 10 g
168 € / TSD.* 8,40 € / TSD.*

2. bei Teilbelegung nach PLZ-Gebieten:
bis zu 25 g  je weitere 10 g
180 € / TSD.* 9,60 € / TSD.*

Beihefterpreise
bis zu 30 g bis zu 50 g
180 € / TSD.* 220 € / TSD.*

• weitere Gewichtungen auf Anfrage

Beikleberpreis
Postkarten 72 € / TSD.*

Beilagen, Beihefter und Beikleber müssen einwandfrei verpackt und 
sorgfältig beschriftet (inkl. Lieferschein) spätestens 14 Tage vor Er-
scheinungstermin angeliefert werden. Gültige Adresse zur Anlieferung 
siehe Auftragsbestätigung. Beilagen müssen zum Bund des Magazins 
hin geschlossen sein. Abweichende Beilagen und Flyer im Zickzack-
Falz erzeugen Mehrkosten (auf Anfrage).

Preise:
Advertorials in den Größen 1/2- und 
1/1-Seite werden zum gültigen Anzeigen-
preis zzgl. Layoutkosten berechnet.

Preise:
Umschlagseiten 
8.000 €* 

Einhefter
PREISE AUF ANFRAGE

Preise:
gewerbliche Anzeige
Nur Text 22,90 €* PRO ZEILE
Bild 180,- €*  

private Anzeige
Nur Text 19,50 € PRO ZEILE
Bild 160,- € (inkl. MwSt.)

Nähere Informationen senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu. 

*Preise jeweils zzgl. gesetzl. MwSt.

*Preise jeweils zzgl. Postgebühren und gesetzl. MwSt.
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rotary.de

anzeigenformate und -preise online

Hochwertiger Magazinjournalismus und wissenswerte Fakten – 
innovativ in die digitale Welt gebracht: Die Online-Präsenz 
von Rotary in Deutschland vereint allgemeine Informationen 
über die Organisation sowie Nachrichten und Beiträge aus 
der Redaktion des Rotary Magazins.

Dieses täglich aktualisierte Schaufenster Rotarys wird nicht 
nur von Rotariern gelesen, sondern auch von Nicht-Mitgliedern,
die sich über die Arbeit der Rotary Clubs und ihre Service-
Programme informieren möchten.

630 × 140 Pixel
Pro Woche:
600 € 

630 × 200 Pixel
Pro Woche:
300 € nur Link
600 €  mit Artikel-

seite

Fotogalerie zum
Advertorial: 
Grundpreis 
(bis 5 Bilder) 100 €
je weiteres Bild  
20 €

320 × 290 Pixel 
Pro Woche:
400 € 

230 × 200 Pixel
Pro Woche:
250 €

600 × 140 Pixel 
bzw. darstellbare 
Breite

Pro Erschei-
nungstermin 
14-tägig, immer 
donnerstags
700 €

Alle Bannergrößen sind responsiv – sie werden je nach Device skaliert. Die Größenangaben geben den optischen Richtwert 
bei Desktop-Ansicht mit einer Monitorau� ösung von 72 dpi an. Weitere Formate und Preise auf Anfrage.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt; Änderungen vorbehalten

Billboard Medium Rectangle

Teaser-Anzeige NewsletterAdvertorial

Online mehr erfahren

  Mehr Beiträge aus allen 
Bereichen der rotarischen Welt

  Bildergalerien von allen 
großen Rotary-Events

  Langfassungen von 
Magazin-Interviews

  Video-Interviews mit 
rotarischen Persönlichkeiten

  Ausgewählte Artikel als 
Audio-Beitrag zum Hören

 Terminübersicht

 Festspielkalender

  Messe-Übersicht mit 
Kontaktdaten

  Rotarische Wissensdatenbank

  Umfragen zu aktuellen Themen

 Verlagsshop

  Abrufbares E-Paper des 
Rotary Magazins

 14-tägiger Newsletter

Die angebotenen 
Werbeformen 
werden laufend 
weiterentwickelt. 
Aktuelle Informa-
tionen hierzu und 
sämtliche Preise 
fi nden Sie unter 
rotary.de/
anzeigen-online
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Sonderausgaben als Beileger
Die Sonderthemen im Rotary Magazin sind ein pass genaues Umfeld für Ihre 
Anzeigen und Beilagen. Ob als Supplement oder als Artikelstrecke im Heft – 
die Beiträge sind unabhängig, informativ, geistreich und entsprechen stets 
den hohen inhaltlichen Anforderungen unserer Leser.

Festspiele 
Der im Frühjahr erscheinende Festspielkalender präsentiert über 150 Festivals 
und Festwochen in Deutschland und Österreich. Neben einem Kalendarium 
enthält er auch Porträts über prominente rotarische Künstler sowie Hinweise 
auf Veranstaltungen einzelner Rotary Clubs rund um die Festspiele.

Finanzen 
Wie ist das Geld in Zeiten Trumps und 
volatiler Märkte richtig angelegt? 
Welche Aktien sind empfehlenswert? Ist 
ein ETF-Portfolio in jeder Lebensphase 

sinnvoll? Wann sollte man 
in Immobilien investieren? Wann 
Edelmetall kaufen? Was hört man 
aus der FinTech-Branche? Gibt es 

alternative Investment-Ideen? 
Wir liefern Antworten!

Individuelle Sonderthemen 2026 
Sie haben ein Sonderthema, über das Sie gern berichten möchten, sprechen Sie 
uns gern an. Eine aktualisierte Übersicht fi nden Sie unter rotary.de/anzeigen.

MEHR ALS VIER FRAGEN – 
der rotarische Podcast
Jeden Monat stellt sich ein rotarischer Entschei-
dungsträger den Fragen von Redakteur Florian 
Quanz – nicht nur für Mitglieder ein wissenserwei-
ternder wie interessanter Einblick in die weltweit 
agierende Serviceorganisation Rotary. Eins ist 
garantiert: Es werden mehr als vier Fragen gestellt.

ET – DER EXPERTENTALK
Sie sind Koryphäen in ihrem Berufsfeld. Ob 
Politiker, Wirtschaftslenker, Wissenschaftler oder 
Künstler – in diesem Podcast werden Themen 
tiefgründig und kontrovers mit herausragenden 
Persönlichkeiten diskutiert. ET ist der Podcast, 
der noch schlauer macht. #NichtnurfürNerds

Werben Sie zielgerichtet in einem
angesagten Medium. Bei Interesse,
sprechen Sie uns an. 

All unsere Audio-Formate � nden Sie auf 
rotary.de/audio und bei Spotify.

POD CAST

rotary Magazin OktOber 202456 rotary Magazin OktOber 2024 57
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Jetzt 
investieren

Soll man jetzt investieren? Die Antwort darauf lautet: 
Nein, man sollte nicht, sondern man muss! Denn 
wer nicht investiert, kann keinen Gewinn erzielen, 
ist der Inflation schutzlos ausgeliefert und gehört 

damit zu den Verlierern. Warum ist das so? Unser ganzes 
Wirtschaftssystem ist auf Schulden aufgebaut. Das klingt 
erst einmal nicht gut, ist aber eine gute Grundlage für alles. 
Denn die Geldmenge wächst, weil Konsumenten und Unter-
nehmen sich verschulden. Banken verleihen Geld, das sie 
nicht haben. So wächst die Geldmenge. Und so funktioniert 
Geldschöpfung – und nicht etwa, indem Notenbanken Geld 
drucken, wie manch einer meint. 

Damit die Schuldner in der Lage sind, ihre Zinsen zu be-
zahlen und irgendwann ihre Schulden zu begleichen, muss 
die Wirtschaft wachsen. Überspitzt könnte man also sagen, 
dass wir alle ständig versuchen, einen riesigen Schuldenberg 
abzutragen, der niemals ganz eben sein darf. Dieser Berg ist 
mal kleiner und mal größer, je nachdem, ob Unternehmen 
und Konsumenten mehr oder weniger Kredite aufnehmen. 
Je höher die Zinsen sind, desto schwerer ist die Arbeit, den 
Schuldenberg abzutragen. Denn Konsumenten müssen 
mehr verdienen oder ihre Ausgaben einschränken, um ihre 
Kredite zu bedienen und zu tilgen. Unternehmen müssen 
höhere Gewinne erzielen und/oder weniger investieren. 
Investieren sie weniger, bedeutet dies einen Rückgang der 
Kreditvolumina und damit eine Schrumpfung der Geld-
menge. Eine geringere Geldmenge bedeutet weniger Umsatz, 
weniger Gewinn und letztlich weniger Wirtschaftsleistung. 

Billiges Geld, hohe Inflation

Wirtschaft ist also eine Art Rattenrennen, bei dem die 
Notenbanken durch die Festlegung der Leitzinsen das 
Tempo bestimmen. Der einzige Ausweg, damit das System 
nicht kollabiert, ist ein positives Wirtschaftswachstum. FO
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Viele Menschen fragen sich, 
ob und wann man am besten am 
Kapitalmarkt investieren sollte. 

Die Antworten lauten: Ja und jetzt  
// Matthias vOn arniM
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Yonah Acosta und 
António Casalinho in 
„Der Sturm”, zweiter 
Teil der „Tschaikows-
ki-Ouvertüren”
am Bayerischen 
Staatsballett 

Tschö,
pas de deux?

Die Frage nach dem Selbstverständnis des Balletts 
und seiner Bedeutung für das Publikum braucht dringend 

neue Antworten // Wiebke Hüster

Die Festspielsaison hat begonnen, und mit ihr die alljährliche Qual der Wahl: Welche Veranstaltungsreihe 
ist ein Muss? Welche Aufführung darf nicht verpasst werden? Wo treten die Lieblingskünstler auf? Zur 
Erleichterung finden sich im „Rotary Magazin” online rund 150 Einträge mit kurzen Beschreibungen 
und Hinweisen auf Programm und besondere Höhepunkte. Zur Einstimmung widmen wir die folgenden 
Seiten den Themen Tanz, Theater und natürlich auch Anton Bruckner, der vor 200 Jahren geboren wurde 
und mit diversen Konzerten und Events gewürdigt wird. rotary.de/services/festspielkalender

auf rotary.de: festspielterMine 2024
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Wenn das Gespräch auf Tanz 
kommt, sind die Referenzen 
oft klassisch. „Klassisches 
Ballett“ wird allgemein ge-

nannt, was so unterschiedliche Werke wie die 
Ballette Giselle (1841), La Sylphide (1832) und 
Schwanensee (1895) umfassen soll. Eine vage nos-
talgische Vorstellung rufen auch die Namen der anderen 
beiden berühmten Tschaikowski-Ballette hervor: Nuss-
knacker und Dornröschen. Je weiter das 19. Jahrhundert in 
die historische Tiefe zurücksinkt, desto stärker wird in 
vielen die Überzeugung, dass diese Ballette mit ihren 
wadenlangen Tutus und ephemeren Bewegungen auf 
Spitzenschuhen uns nichts mehr zu sagen haben, sondern 
eine Unterhaltung für Kinder und sehr alte Leute sind. 
Aber das ist nicht die Schuld des Publikums. Lange Zeit 
hat jede Generation von Choreographen diese historischen 
Ballette umdekoriert, uminszeniert und mit ihren Ideen 
behängt, bis das Original nur noch in wenigen Szenen zu 
erkennen war. Die Ballettwelt existierte in Abhängigkeit 
von Oral History, von Physical History, sozusagen, davon, 
dass eine Generation der nächsten ihre Rollen übertrug 
und die Choreographen ihre Freiheiten erweiterten, ohne 
sich je ganz von der Faszination der alten Stoffe lösen zu 
können. Der Vergleich ist unvorstellbar, aber es war im 
Ballett so, als hätte Ludwig van Beethoven keines seiner 
Werke notieren können, sondern hätte sie einem Orches-
ter und Solisten vorgespielt und beigebracht, und diese 
hätten nach dem Tod des Komponisten den nächsten 
Dirigenten und die nachkommenden Musiker gelehrt, 
wie die 9. Sinfonie zu spielen sei, und welche genialen 
Änderungen sie vorgenommen hätten. 

Herausfordernd: Überlieferungen ohne Notation 
So ist die Krise des Tanzes, einer Kunst ohne Notation, 
entstanden. Je länger die Uraufführungen von Marius 
Petipa und Lew Iwanow zurücklagen, desto mehr waren 
die Werke nur noch so gut wie ihre späten Regisseure 
und Interpreten, und Argumente, so könne man das >>

Festspiele 2024 – spezial

UnserFestspiel-kalender 2024 auf rotary.de
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Acht Takte für die Ewigkeit

interview Als Leiter des Johann-Strauss-Orchesters ist der niederländische 

Stargeiger andré rieu der legitime Nachfolger von Johann Strauss. Ein Gespräch 

über das große Vorbild und die Freude an der Unterhaltung

Denkmal im Wiener Stadtpark vor  

Augen hat, dann ist eine gewisse  

Ähnlichkeit in Haltung und Statur  

unverkennbar. Ist das Marketing  

oder eine bewusste Anverwandlung 

an das große Vorbild?

Ich habe mein Orchester 1987 gegründet, 

weil ich die Musik von Johann Strauss 

spielen wollte. Das ging mit meinem  

ersten Ensemble, dem Maastricht  

Salon Orkest, nicht, dafür waren wir  

zu klein. Heute habe ich 120 Mitarbeiter 

und das größte private Orchester der 

Welt. Ich wollte mit meinem Publikum 

kommunizieren, den Menschen in die 

Augen schauen und ihnen nicht den  

Rücken zukehren. Das hat nichts mit 

Marketing zu tun; ich will die Freude 

und Energie, die wir auf der Bühne  

spüren und die diese herrliche Musik 

verdient, mit dem Publikum teilen. Den 

Namen „Walzerkönig“ haben mir dann 

die Medien gegeben, nicht ich. Ich spiele 

in meinen Konzerten natürlich auch 

Walzer, aber vor allem ein gemischtes 

Programm aus Weltmusik, Schlagern, 

Arien, Filmmusik oder auch Popsongs. 

Alles andere wäre langweilig.

Sie hätten also auch nichts  

dagegen, wenn man Sie – wie zu 

Strauss’ Zeiten – als einen  

Stehgeiger bezeichnen würde? 

Absolut nicht. Ein Stehgeiger ist ein  

Violinist, der sein Orchester stehend  

mit der Geige in der Hand leitet. Neben 

Johann Strauss war auch Joseph Lanner 

ein Stehgeiger. Und Willi Boskovsky  

hat viele Jahre lang das Neujahrskonzert 

der Wiener Philharmoniker mit Geige 

geleitet. Es ist schön, damit auch ein Teil 

des Orchesters zu sein.

Wie erklären Sie sich die fast zeitlose 

Popularität der Werke von Johann 

Strauss, der ja wie kaum ein anderer 

für den Zeitgeschmack, für die  

Walzerseligkeit des späten 19. Jahr-

hunderts steht?

Sein Melodienreichtum ist unglaublich. 

Hören Sie seiner Musik einmal  

wirklich mit dem Herzen zu. Dann  

erübrigt sich jede Erklärung.

Woher kommt die Wertschätzung  

seiner Künstlerkollegen vom „ernst-

haften Ufer“ der Musikgeschichte? 

Strauss sei der Einzige, den er beneide, 

hat der kritische Johannes Brahms 

einmal bekannt. Und Richard  

Wagner, der nur wenige Konkurrenten  

neben sich duldete, hat ihn zum  

„musikalischsten Schädel der Gegen-

wart“ erklärt.

Strauss war einzigartig in seiner Zeit. 

Brahms, Bruckner, Mahler – alles  

großartige Komponisten, vor allem  

im symphonischen Fach. Aber Strauss 

war der Einzige, der auf diesem  

Niveau Unterhaltungsmusik machte. 

Brahms und Strauss haben 1894 Zeit  

zusammen in Bad Ischl verbracht. Bei 

 einer dieser Zusammenkünfte malte 

Brahms ein paar Takte auf, dazu die 

Worte: „Leider nicht von mir.“ (lacht)  

Ich denke, die anderen Komponisten 

bewun der ten Strauss für seine viel-

seitigen Melodien und die Leichtigkeit, 

mit der er komponierte.

Sie sind ein klassischer Violinist, 

 wurden in Maastricht geboren und 

spielten bis 1989 unter der Leitung 

 Ihres Vaters im Limburgs Symfonie 

Orkest. Wie kamen Sie zu Johann 

Strauss, dem wohl Wienerischsten in 

der langen Reihe von Komponisten 

dieser musikalischen Weltmetropole? 

Ich habe meinen ersten Walzer im  

Alter von fünf Jahren im Konzert meines 

Vaters gehört. Nach einem Programm 

mit Bartók, Beethoven oder Mozart 

spielte er häufig Walzer als Zugabe.  

Und plötzlich änderte sich die Atmo-

sphäre im Publikum. Die Zuschauer  

lächelten, bewegten sich zur Musik.  

Den Zauber, der von der Musik von  

Johann Strauss ausgeht, habe ich also 

bereits als ganz kleiner Junge wahrge-

nommen und mir gedacht: Das möchte 

ich auch machen.  

Was bedeutet Ihnen Wien? Nehmen 

die Wiener es Ihnen ab, dass Sie sich 

mit Ihrem Ensemble, dem Johann-

Strauss-Orchester, ganz bewusst in 

diese Tradition stellen?

Zwei der schönsten Konzerte meiner 

Karriere habe ich in Wien gegeben.  

Das eine auf dem Michaelerplatz, das  

andere vor dem Schloss Schönbrunn. 

Mit der Kulisse des Schlosses bin ich 

2008 auch auf Welttournee durch zahl-

reiche Stadien gegangen. Drei Jahre  

später erhielt ich vom Wiener Landtag 

das Goldene Ehrenzeichen für Ver- 

dienste um die Republik Österreich,  

als Botschafter der Musik von Johann 

Strauss für Wien und Österreich.  

Darauf bin ich unglaublich stolz. 

Wenn man Sie auf der Bühne vor der 

Kulisse des Schlosses Schönbrunn 

sieht und das goldene Johann-Strauss-
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zur person:

andré rieu
spielt auf einem echten 

Schatz: Seine Stradivari, 

Baujahr 1667, ist also über 

350 Jahre alt und hat einen 

Wert von 2,2 Millionen 

Euro. Neben seiner Mutter-

sprache Niederländisch 

spricht er fließend Englisch, 

Deutsch, Französisch,  

Spanisch und Italienisch.
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Auf dem Vrijthof im 

Herzen von Maas-

tricht spielt André 

Rieu seine Sommer-

konzerte (oben). 

Unten: Der Maestro 

und sein Orchester 

nach der Show
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Ewigkeit

Als Leiter des Johann-Strauss-Orchesters ist der niederländische 

der legitime Nachfolger von Johann Strauss. Ein Gespräch 

mit der Geige in der Hand leitet. Neben 

Johann Strauss war auch Joseph Lanner 

ein Stehgeiger. Und Willi Boskovsky  

hat viele Jahre lang das Neujahrskonzert 

der Wiener Philharmoniker mit Geige 

geleitet. Es ist schön, damit auch ein Teil 

des Orchesters zu sein.

Wie erklären Sie sich die fast zeitlose 

Popularität der Werke von Johann 

Strauss, der ja wie kaum ein anderer 

für den Zeitgeschmack, für die  

Walzerseligkeit des späten 19. Jahr-

Sein Melodienreichtum ist unglaublich. 

Hören Sie seiner Musik einmal  

wirklich mit dem Herzen zu. Dann  

erübrigt sich jede Erklärung.

Woher kommt die Wertschätzung  

seiner Künstlerkollegen vom „ernst-

haften Ufer“ der Musikgeschichte? 

Strauss sei der Einzige, den er beneide, 

hat der kritische Johannes Brahms 

einmal bekannt. Und Richard  

Wagner, der nur wenige Konkurrenten  

neben sich duldete, hat ihn zum  

„musikalischsten Schädel der Gegen-

Strauss war einzigartig in seiner Zeit. 

Brahms, Bruckner, Mahler – alles  

großartige Komponisten, vor allem  

im symphonischen Fach. Aber Strauss 

war der Einzige, der auf diesem  

Niveau Unterhaltungsmusik machte. 

Brahms und Strauss haben 1894 Zeit  

zusammen in Bad Ischl verbracht. Bei 

 einer dieser Zusammenkünfte malte 

Brahms ein paar Takte auf, dazu die 

Worte: „Leider nicht von mir.“ (lacht)  

Ich denke, die anderen Komponisten 
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Eine Kleinstadt in Franken, 1995. Meine Schwes-ter  und ich versuchen das Beste aus den drei Programmen herauszuholen, die unser Fern-seher hat. Dabei begegnet uns eine Heldin, die 
im Alltag tollpatschig ist, aber durch die „Macht der 
Mondnebel“ ungeahnte Kräfte erhält: Sailor Moon. Die 
Serie, in der fünf „Mädchenkriegerinnen“ gegen dunk-
le Mächte kämpfen, wirkt auf uns irgendwie vertraut, 
aber zugleich neu und aufregend. Wir werden zu Fans. 

Fan von Anime, japanischen Zeichentrickserien oder 
-filmen zu sein, das heißt damals: auf die Jagd gehen. 
Wir bestellen Videokassetten von Serien, die wir nicht 
kennen, von Listen kleiner Ein-Mann-Vertriebe. Schlech-
te Untertitel und hohe Preise nehmen wir in Kauf. 
Im Italien-Urlaub kaufen wir Sailor-Moon-Puppen und 
Manga auf Italienisch. Doch es wird bald einfacher: 1997 
erscheint mit Dragon Ball der erste Manga auf Deutsch, 
und das Privatfernsehen baut Ende der 1990er Jahre sein 
Anime-Angebot deutlich aus. Auf den zweiten Blick wird klar: So neu war das alles 

gar nicht. Schon seit den 1970er Jahren wuchsen Kinder 
in Deutschland mit Unterhaltung aus Japan auf. Wickie, 
Biene Maja, Heidi und Captain Future – sie alle hatten 
in japanischen Zeichentrick-Studios das Licht der Welt 
erblickt, zum Teil sogar im Auftrag von ZDF und ORF. 
Als „japanisch“ wahrgenommen wurden diese Helden-
figuren aber nicht. Der „kulturelle Geruch“, wie es der 
Kulturwissenschaftler Kōichi Iwabuchi nennt, kommt 
erst mit Produktionen wie Sailor Moon. Die Hauptfigur 
bewegt sich in einer Welt voll japanischer Schriftzeichen, 
isst Onigiri (Reisbällchen) und trägt Schuluniform. Die 
Begeisterung für Anime und Manga – und damit für 
Popkultur aus Japan – ist geweckt. 
Japan entdeckt seine „Coolness“Gleichzeitig werden die 1990er Jahre in Japan als 

„verlorene Dekade“ in die Geschichte eingehen. Eine 
Spekulationsblase, in der Immobilien überbewertet 
wurden, stürzt die Wirtschaft in eine tiefe Krise. Als 
Folge verlieren viele ihren Job, Gehälter sinken, und 
Leiharbeit nimmt zu. Die Stimmung ist gedrückt. 
Zudem erschüttert im Jahr 1995 das Giftgas-Attentat 

Trotz schlechten Wetters zog der Japantag in Düsseldorf gut
380.000 Besucher an. Viele kamen als ihre Manga- und 
Anime-Helden. Über den Siegeszug der japanischen Populärkultur  
// elisabeth scherer und timo thelen

V o m  N i s c h e n p r o d u k tz u r W E L T M A R K E
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einer Weltuntergangssekte mit 13 Toten und über 
6000 Verletzten die Gesellschaft. Da kommt die 
wachsende internationale Begeisterung für japanische 
Popkultur sehr gelegen. Der amerikanische Journalist Douglas McGray 

schreibt 2002 einen Artikel über seine Erlebnisse in 
Tokyo mit Pokémon, Hightech-Produkten, Hello Kitty 
und Sumo-Ringern. Dieser Artikel bringt ein wichti-
ges Buzzword hervor: „Cool Japan“. Die japanische 
Regierung greift den Begriff als attraktives, wenn auch 
sehr vages Konzept auf. Kurz gesagt: Was japanisch 
ist, ist ab jetzt cool. Anime und Videospiele ebenso 
wie Kampfsport und Kimono. McGray stellt auch fest: 
Die japanische Popkultur sei zwar „cool“, aber ohne 
Botschaft. Dennoch, oder gerade deswegen, wurde 
sie so beliebt in aller Welt.Die Politik spielt dabei gerne mit und wirbt für 

Japan als kreative und innovative Nation wie auch als 

Urlaubsziel. Unvergesslich: Der Auftritt von Premier-
minister Shinzo Abe 2016 mit Super-Mario-Mütze in 
Rio bei den Olympischen Spielen – als Vorbote der 
Spiele in Tokyo. Diese konnten wegen der Pandemie 
schließlich erst 2021 stattfinden, ein Jahr später als 
geplant und mit stark begrenztem Publikum.Auf Dauer angekommenDüsseldorf, 2025. An einem Wochenende flaniere ich  

auf der Immermannstraße und treffe Jugendliche in 
Cosplay – also in Kleidung, die der von Anime-Figuren 
nachempfunden ist. Im Umfeld der Straße, dem 
Japan-Viertel, gibt es mindestens fünf Läden, in denen 
ich Manga und passendes Merchandise kaufen kann. 
Wenn ich Lust habe, kann ich beim Manga-Lesen 
japanischen Matcha-Kuchen essen oder eine Nudel-
suppe (Rāmen) schlürfen. Im Juni hat die Dokomi, Deutschlands größte Messe 

für japanische Popkultur, wieder über 180.000 Fans 
nach Düsseldorf gelockt. Was 2009 als kleine Ver-
anstaltung in einer Schule begann, ist mittlerweile 
ein Wirtschaftsunternehmen. Auch auf dem deutschen 
Buchmarkt zeigt sich: Pop aus Japan ist heute alles 
andere als ein Nischenprodukt. Der Umsatz mit Manga 
lag 2023 bei über 100 Millionen Euro. Dass die Manga-
Verkäufe weiter zunehmen, liegt auch an der Populari-
tät von Anime-Serien, die über Streaming-Plattformen 
wie Netflix nun jederzeit verfügbar sind. Pop aus Japan ist inzwischen transkulturell: Es gibt 

viele deutsche Manga-Künstlerinnen und -Künstler, 
und Stilmittel der japanischen Popkultur gehören zum 
Repertoire der internationalen Medienproduktion. Popkultur vor Ort erlebenFans konsumieren Popkultur nicht nur über Medien 

und Merchandise, sondern auch über Reiseziele. Dafür 
steht der Pseudo-Anglizismus „Contents Tourism“, 
der sich seit 2005 als Schlagwort neben „Cool Japan“ 
verbreitet. Ein Beispiel ist die Kleinstadt Sakaimina-
to in Zentraljapan, die Heimat des Manga-Zeichners 
Shigeru Mizuki. Er schuf in den 1960ern mit dem 
Dämonenjungen Kitarō eine Figur, die in Japan bis 
heute bei Jung und Alt bekannt ist. Die Kleinstadt 
errichtete mithilfe von Spenden und staatlichen 
Fördergeldern eine „Monster-Straße“, an der heute 
178 Kreaturen aus Mizukis Manga – in Bronze – auf 
Reisende warten. Für das ansonsten eher unbekannte 
Sakaiminato brachte diese Attraktion einen stetigen 
Touristenstrom: 2024 kamen über zwei Millionen 
Menschen, um in Mizukis Welt einzutauchen.Ähnliche Orte für Contents Tourism gibt es in ganz 
Japan. Eine Karte der japanischen Fremdenver-
kehrszentrale (JNTO) zeigt 152 potenzielle Ziele: Vom 
Hikarigaoka-Park in Tokyo, in dem einige Szenen der 
Anime-Serie Digimon spielen, bis hin zum Attack-on-
Titan-Museum in der Kleinstadt Hita in Westjapan. 

Die japanische Regierung will bis 2030 jährlich 
mehr als 60 Millionen Touristinnen und Touristen 
ins Land locken: ein ambitioniertes Ziel, für das auch 
die Popkultur eine Schlüsselrolle spielen wird.
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forum

Japantag 2025: Trotz schlechten Wetters kamen 380.000 Japan- und Anime-Fans nach Düsseldorf
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dr. timo 
thelen

unterrichtet 
Deutsche Sprache und Japanische 

Kultur an 
der Fakultät für 
Internationale 

Studien 
der Universität 
Kanazawa in 
Zentraljapan.

dr. elisabeth scherer
ist Japanologin 
mit kultur- und 

medien-
wissenschaftlichem Schwerpunkt und arbeitet im Bereich Hochschuldidaktik an der Heinrich-Heine-Universität 

Düsseldorf.
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le Mächte kämpfen, wirkt auf uns irgendwie vertraut, 
aber zugleich neu und aufregend. Wir werden zu Fans. 

Fan von Anime, japanischen Zeichentrickserien oder 
-filmen zu sein, das heißt damals: auf die Jagd gehen. 
Wir bestellen Videokassetten von Serien, die wir nicht 
kennen, von Listen kleiner Ein-Mann-Vertriebe. Schlech-
te Untertitel und hohe Preise nehmen wir in Kauf. 
Im Italien-Urlaub kaufen wir Sailor-Moon-Puppen und 
Manga auf Italienisch. Doch es wird bald einfacher: 1997 
erscheint mit Dragon Ball der erste Manga auf Deutsch, 
und das Privatfernsehen baut Ende der 1990er Jahre sein 
Anime-Angebot deutlich aus. Auf den zweiten Blick wird klar: So neu war das alles 

gar nicht. Schon seit den 1970er Jahren wuchsen Kinder 
in Deutschland mit Unterhaltung aus Japan auf. Wickie, 
Biene Maja, Heidi und Captain Future – sie alle hatten 
in japanischen Zeichentrick-Studios das Licht der Welt 
erblickt, zum Teil sogar im Auftrag von ZDF und ORF. 
Als „japanisch“ wahrgenommen wurden diese Helden-
figuren aber nicht. Der „kulturelle Geruch“, wie es der 
Kulturwissenschaftler Kōichi Iwabuchi nennt, kommt 
erst mit Produktionen wie Sailor Moon. Die Hauptfigur 
bewegt sich in einer Welt voll japanischer Schriftzeichen, 
isst Onigiri (Reisbällchen) und trägt Schuluniform. Die 
Begeisterung für Anime und Manga – und damit für 
Popkultur aus Japan – ist geweckt. 
Japan entdeckt seine „Coolness“Gleichzeitig werden die 1990er Jahre in Japan als 

„verlorene Dekade“ in die Geschichte eingehen. Eine 
Spekulationsblase, in der Immobilien überbewertet 
wurden, stürzt die Wirtschaft in eine tiefe Krise. Als 
Folge verlieren viele ihren Job, Gehälter sinken, und 
Leiharbeit nimmt zu. Die Stimmung ist gedrückt. 
Zudem erschüttert im Jahr 1995 das Giftgas-Attentat 

Trotz schlechten Wetters zog der Japantag in Düsseldorf gut
380.000 Besucher an. Viele kamen als ihre Manga- und 
Anime-Helden. Über den Siegeszug der japanischen Populärkultur  
// elisabeth scherer und timo thelen
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einer Weltuntergangssekte mit 13 Toten und über 
6000 Verletzten die Gesellschaft. Da kommt die 
wachsende internationale Begeisterung für japanische 
Popkultur sehr gelegen. Der amerikanische Journalist Douglas McGray 

schreibt 2002 einen Artikel über seine Erlebnisse in 
Tokyo mit Pokémon, Hightech-Produkten, Hello Kitty 
und Sumo-Ringern. Dieser Artikel bringt ein wichti-
ges Buzzword hervor: „Cool Japan“. Die japanische 
Regierung greift den Begriff als attraktives, wenn auch 
sehr vages Konzept auf. Kurz gesagt: Was japanisch 
ist, ist ab jetzt cool. Anime und Videospiele ebenso 
wie Kampfsport und Kimono. McGray stellt auch fest: 
Die japanische Popkultur sei zwar „cool“, aber ohne 
Botschaft. Dennoch, oder gerade deswegen, wurde 
sie so beliebt in aller Welt.Die Politik spielt dabei gerne mit und wirbt für 

Japan als kreative und innovative Nation wie auch als 

Urlaubsziel. Unvergesslich: Der Auftritt von Premier-
minister Shinzo Abe 2016 mit Super-Mario-Mütze in 
Rio bei den Olympischen Spielen – als Vorbote der 
Spiele in Tokyo. Diese konnten wegen der Pandemie 
schließlich erst 2021 stattfinden, ein Jahr später als 
geplant und mit stark begrenztem Publikum.Auf Dauer angekommenDüsseldorf, 2025. An einem Wochenende flaniere ich  

auf der Immermannstraße und treffe Jugendliche in 
Cosplay – also in Kleidung, die der von Anime-Figuren 
nachempfunden ist. Im Umfeld der Straße, dem 
Japan-Viertel, gibt es mindestens fünf Läden, in denen 
ich Manga und passendes Merchandise kaufen kann. 
Wenn ich Lust habe, kann ich beim Manga-Lesen 
japanischen Matcha-Kuchen essen oder eine Nudel-
suppe (Rāmen) schlürfen. Im Juni hat die Dokomi, Deutschlands größte Messe 

für japanische Popkultur, wieder über 180.000 Fans 
nach Düsseldorf gelockt. Was 2009 als kleine Ver-
anstaltung in einer Schule begann, ist mittlerweile 
ein Wirtschaftsunternehmen. Auch auf dem deutschen 
Buchmarkt zeigt sich: Pop aus Japan ist heute alles 
andere als ein Nischenprodukt. Der Umsatz mit Manga 
lag 2023 bei über 100 Millionen Euro. Dass die Manga-
Verkäufe weiter zunehmen, liegt auch an der Populari-
tät von Anime-Serien, die über Streaming-Plattformen 
wie Netflix nun jederzeit verfügbar sind. Pop aus Japan ist inzwischen transkulturell: Es gibt 

viele deutsche Manga-Künstlerinnen und -Künstler, 
und Stilmittel der japanischen Popkultur gehören zum 
Repertoire der internationalen Medienproduktion. Popkultur vor Ort erlebenFans konsumieren Popkultur nicht nur über Medien 

und Merchandise, sondern auch über Reiseziele. Dafür 
steht der Pseudo-Anglizismus „Contents Tourism“, 
der sich seit 2005 als Schlagwort neben „Cool Japan“ 
verbreitet. Ein Beispiel ist die Kleinstadt Sakaimina-
to in Zentraljapan, die Heimat des Manga-Zeichners 
Shigeru Mizuki. Er schuf in den 1960ern mit dem 
Dämonenjungen Kitarō eine Figur, die in Japan bis 
heute bei Jung und Alt bekannt ist. Die Kleinstadt 
errichtete mithilfe von Spenden und staatlichen 
Fördergeldern eine „Monster-Straße“, an der heute 
178 Kreaturen aus Mizukis Manga – in Bronze – auf 
Reisende warten. Für das ansonsten eher unbekannte 
Sakaiminato brachte diese Attraktion einen stetigen 
Touristenstrom: 2024 kamen über zwei Millionen 
Menschen, um in Mizukis Welt einzutauchen.Ähnliche Orte für Contents Tourism gibt es in ganz 
Japan. Eine Karte der japanischen Fremdenver-
kehrszentrale (JNTO) zeigt 152 potenzielle Ziele: Vom 
Hikarigaoka-Park in Tokyo, in dem einige Szenen der 
Anime-Serie Digimon spielen, bis hin zum Attack-on-
Titan-Museum in der Kleinstadt Hita in Westjapan. 

Die japanische Regierung will bis 2030 jährlich 
mehr als 60 Millionen Touristinnen und Touristen 
ins Land locken: ein ambitioniertes Ziel, für das auch 
die Popkultur eine Schlüsselrolle spielen wird.
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Die Bologna-Reform sollte  
einen einheitlichen europäischen  

Hochschulraum schaffen.  
Ein gutes Vierteljahrhundert  

später fällt die Zwischenbilanz  
bescheiden aus    

// heike schmoll

Die  

V
or Kurzem hat eine Studenten-
gruppe in Frankfurt, am 
Gründungsort der Kritischen 
Theorie Horkheimers und Ador-
nos, eine kritische Bilanz der 
Bologna-Reform vorgelegt. Sie 

hatte sich schon vor fünf Jahren in einem auto-
nomen Tutorium unter dem Motto „Organisierte 
Halbbildung“ zusammengefunden. Die Bologna-
Reform hat Halbbildung aus ihrer Sicht zum System 
gemacht. Es meldeten sich kaum Studenten für das 
Tutorium, was den Veranstaltern wie-
derum als Beleg für ihre Wahrnehmung 
diente, dass ohnehin nur gewählt wird, 
was auch Kreditpunkte im so ge nann-
ten European Credit Transfer System 
(ECTS) bringt. Möglicherweise blieb 
auch im eng getakteten Studienalltag 
eines Punktesammlers 
kein Spielraum dafür. 
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Die Initiatoren entschlossen sich deshalb, einen 
bundesweiten Aufruf zu starten, und baten darum, 
bilanzierende Texte einzusenden. Der Rücklauf  
war so groß, dass ein Teil in einem Sammelband  
veröffentlicht wurde. 

Musterknabe Deutschland

Eigentlich war die Grundidee der Reform, einen 
europäischen Hochschulraum voller Mobilität und 
gegenseitiger Anerkennung von Studienleistungen 
zu schaffen, begeisternd – die Realisierung aller-
dings ernüchternd. Das begann schon mit einem 
frühen Missverständnis der deutschen Seite:  
Obwohl vereinbart worden war, Studiengänge 
„comparable“ und „compatible“ zu organisieren, 
meinte Deutschland sich als europäischer Muster-
knabe hervortun zu müssen und stülpte nahezu 
jedem Studiengang und jeder Fakultät die Bachelor-
Master-Struktur über. Es gibt bis heute Fakultäten,  

die sich standhaft verweigern: Dazu 
zählen die Juristen und die Theologen, 
weitgehend auch die Mediziner. Die 
Studieninhalte in kleine Häppchen, in 
sogenannte Module pressen, das muss-
ten sie allerdings auch. In Frankreich 
sah man es deutlich lockerer. Man behielt 

weitgehend die „licence“ 
oder das Diplom als 

selte Uni

 Eigentlich war die  
 Grundidee der Reform,  

 einen europäischen  
 Hochschulraum zu  

 schaffen, begeisternd –  
 die Realisierung  

 allerdings ernüchternd 
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